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e-Government;

Vernetzung von Verfahrensinformationen;

Styleguide zur Gestaltung von

e-Government-Formularen

  
Zum do. Schreiben vom 25. Juli 2002, VST-1712/66, teilt das Amt der Wiener Landesregierung mit, dass gegen den Styleguide zur Gestaltung von e-Government-Formularen im Wesentlichen keine Einwände erhoben werden. Auf die beigeschlossenen Wiener Vorschläge für datenschutzrechtliche Ergänzungen/Änderungen in einigen Details darf hingewiesen werden.

Styleguide Version stg 1.0:

Ad 1 (Ziel und Rahmenbedingungen):

Der Hinweis „In Verfahren, in denen die Bürgerkarte zum Einsatz kommt, sollen die in heutigen Formularen vorgesehenen Personen-Identifikationsdaten auf das sachlich erforderliche Mindestmaß reduziert werden.“ ist an und für sich richtig, trifft aber auf alle Datenverwendungsvorgänge zu, unabhängig vom Einsetzen der Bürgerkarte (siehe dazu das Wesentlichkeitsgebot in § 6 Abs. 1 Z 3 Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF, bzw. die zulässigen Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz in § 1 Abs. 2 letzter Satz DSG 2000). Beim Einsatz der Bürgerkarte könnte man an und für sich auf die Eingabe der Identifikationsdaten gänzlich verzichten und sie dem Kunden lediglich sichtbar machen. Einerseits als Kontrollinstrument, andererseits zum Sichtbarmachen der Datenverwendungsvorgänge, um dem Kunden das Gefühl zu geben, dass er diese Vorgänge noch überblicken und somit in der Hand hat, was die Akzeptanz steigern wird.

Wenn es Grundkonsens ist, dass grundsätzlich zu allen Dateneingaben intelligente Prüfroutinen Fehler aufzeigen (z.B. Ort und PLZ passen nicht zusammen) oder die Eingabe erleichtern und daher mögliche Fehler auf ein Mindestmaß reduzieren (z.B. nach Eingabe der PLZ wird bereits der richtige Ort vorgegeben), sollte man dies im Styleguide deutlich machen.

Ad 2.1 (Adressat):

Zu den grundsätzlichen Vorzügen des e-Governments gehört der Umstand, dass Interaktion stattfindet. Daher wird es möglich sein, die örtliche Zuständigkeit - unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsprozesses - vom Wohnsitz, dem Standort des Unternehmens, der Lage des Gutes, etc. durch die Eingaben des Kunden in dazu vorgesehenen Feldern vorläufig abzuklären.

Es kann natürlich in jedem Fall aufgrund von Zuständigkeitskonflikten oder nach Aufklärung des Sachverhaltes im Zuge des Ermittlungsverfahrens eine andere Behörde die Zuständigkeit erlangen. Von einer „eindeutigen“ Zuständigkeit sollte daher zu Beginn des Geschäftsprozesses nicht die Rede sein. Die sachliche Zuständigkeit sollte hingegen als Wissen bereits in der Gestaltung des Geschäftsprozesses selbst stecken und daher außer Zweifel sein.

Der Bezeichnung und Anschrift der „nicht offenbar unzuständigen“ Behörde sollte deren DVR-Nummer (DVR xxxxxxx) beigefügt sein, um der Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 DSG 2000 zu entsprechen. Diese Behörde ermittelt nämlich ungeachtet etwaiger späterer Unzuständigkeit zunächst einmal bereits durch den Interaktionsvorgang die Daten des Kunden und ist daher als Auftraggeber anzusehen. Einerseits muss man davon ausgehen, dass durch die Interaktion bereits Mitteilungen an Betroffene ergehen, andererseits sind die Betroffenen an die DVR-Nummer auf behördlichen Schriftstücken bereits gewöhnt, es handelt sich daher zumindest auch um good practice, selbst wenn es sich im Einzelfall um keine meldepflichtige Datenanwendung handeln sollte, die hinter dem Geschäftsprozess steht.

Für den Magistrat der Stadt Wien ist, basierend auf § 9 Abs. 2 DVRV 2002 und § 24 DSG 2000, zusätzlich die Angabe der Verarbeitungsnummer durch den Datenschutzerlass (MD-771-9/02) unter Punkt 14 verpflichtend vorgesehen. Optional könnte ein Link zum Verarbeitungsverzeichnis des Auftraggebers erfolgen.

Ad 2.3 (Einleitungstext):

Unter den wichtigen Fakten sollten auch die verpflichtenden Informationen gemäß § 24 DSG 2000 aufgenommen werden, falls diese nicht über Hilfsfelder oder Links bereits unter 2.1 (oder auch 2.2) dem Kunden zur Verfügung gestellt wurden.

Das Beispiel („Mit diesem Antrag erfahren Sie den/die Zulassungsbesitzer/-in eines Fahrzeuges...“) erscheint unglücklich gewählt. Es darf nämlich nicht lediglich das Kennzeichen und der Grund des rechtlichen Interesses abverlangt und bei Anerkennen des Grundes eine Antwort erteilt werden. Vielmehr ist gemäß § 47 Abs. 2a KfG - vernünftigerweise - das Glaubhaftmachen des rechtlichen Interesses erforderlich, was natürlich durch Beweismittel zu untermauern sein wird. Es darf in diesem Zusammenhang an die Schuldsprüche im Zuge der sogenannten EKIS-Spitzelaffäre erinnert werden, welche diese Thematik in der Öffentlichkeit negativ besetzt hat.

Als Beispiel würde sich besser ein Fall der Abfrage aus einem öffentlichen Register (z.B. ZMR) eignen, bei dem nicht das Vorliegen eines rechtlichen Interesses zu prüfen ist.

Die Informationshilfen mit Links zu rechtlichen Vorschriften und auch allgemein verständlichen Erläuterungen erscheinen als wichtiges Instrument, die der um der Manuduktions-pflicht der Behörde gem. § 13a AVG nachzukommen.

Ad 2.4 (Hinweise zum Ausfüllen):

Optionale Eingabefelder stellen mE nach ein Problem dar, mit dem sich die Gestalter der einzelnen Geschäftsprozesse im Detail genau auseinander setzen müssen. In den seltensten Fällen werden optionale Daten tatsächlich optional sein, wie z.B. bei akademischen Graden oder Berufstiteln zu deren Führung man im Regelfall berechtigt aber nicht verpflichtet ist und es daher am Betroffenen selbst liegt, ob diese Datenart verwendet wird oder nicht (vgl. § 67 UniStg bzw. Art. 3 der Entschl. d. BPräs BGBl. Nr. 493/1990; hingegen: § 69 RDG). Ein weiterer Fall wäre eine zweite Adresse oder Telefonnummer für die Erreichbarkeit des Kunden.

In den meisten Fällen wird sich jedoch die Optionalität nur auf die Ausgestaltung des Geschäftsprozesses beziehen. Wer beispielsweise bei einer Gewerbeanmeldung keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen will, der kann auch nicht dessen Daten angeben; wird hingegen eine solche Bestellung gewünscht, so ist die Eingabe der Daten verpflichtend und muss der Kunde darauf hingewiesen werden.

Sieht man von den oben angesprochenen Graden, Titeln und Erreichbarkeiten einmal ab, wird die Ermittlung von Datenarten, die wirklich optional sind, zumeist unzulässig sein, weil andernfalls gegen das Wesentlichkeitsgebot des § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000 verstoßen würde, was die Unzulässigkeit der Datenverwendung bewirkt. Ist sie hingegen zulässig, so muss man gleichwohl den Betroffenen darauf hinweisen, dass er zur Beantwortung gesetzlich nicht verpflichtet ist (§ 24 Abs. 2 Z 2 DSG 2000).

Aus den oben genanten Gründen wird sich daher eine dynamische Gestaltung der Optionskennzeichnung der Felder, abhängig von den Eingaben des Kunden, empfehlen oder werden die fraglichen Felder besser überhaupt erst bei Ausfüllen einer bestimmten Antragsvariante eingeblendet.

Ad 2.5 (Anmerkungen zum Antrag):

Das Anbringen von Kommentaren bei standardisierten Geschäftsprozessen im e-Government sollte auf das unbedingt erforderliche Ausmaß beschränkt werden, da sonst verstärkte händische Nachbearbeitung erfolgen muss. Dort allerdings, wo die Angaben erforderlich sind (z.B. Anbieten von Beweismitteln zur Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses) darf dieses Feld nicht optional sein. In beiden Fällen sollte man die Kunden auf die Folgen (z.B. mögliche Verzögerung der Bearbeitung) hinweisen und ein Abweichen vom Standardfall ermöglichen, jedoch nicht forcieren.

Ad 2.10 (Der Text im Formular)

Es sollte Vorsorge getroffen werden, dass die Schreibweise der Namen entsprechend dem von der IZK (Internationale Kommission für das Zivilstandswesen) ausgearbeiteten Abkommen über die Angabe von Familiennamen und Vornamen, BGBl.Nr. 308/1980 erfolgen kann (vgl. auch § 11 Abs. 1 PStG). Jedenfalls sollte das für Angehörige der in Österreich lebenden Volksgruppen gewährleistet sein. Ausreichende Hilfemenüs zur Texteingabe, damit die im Regelfall auf ISO-8859-2 (Latin2) basierenden Zeichen eingefügt werden können, müssten bereitgestellt werden.

Ad 3.2 (Adresse, Kontaktadressen, Bankverbindung)

Die Begrifflichkeit „physische und moralische Personen“ wurde von den Redaktoren des ABGB Anfang des 19. Jahrhunderts verwendet und wird heute nicht mehr verwendet. Das heute in Gebrauch stehende Begriffspaar ist „natürliche und juristische Personen“. In dem Klammerausdruck „juristische Person“ sollte es heissen „juristische Person, Personengesellschaft“, da letztere weder juristische noch natürliche Personen sind. Im Erläuterungstext „Angaben zur Firma wie Firmenbuchnummer,...“ sollte nicht ausschließlich auf den Begriff der Firma abgestellt werden, sondern z.B. „Firma (Firmenbuchnummer), Verein, ...“.

Statt der Bezeichnung „Kontaktadressen“ sollte „Erreichbarkeit“ gewählt werden, worunter Telefon- und Faxnummern besser verstanden werden können; solche Datenarten scheinen zumindest in den Datenschutzmeldungen des Magistrates der Stadt Wien im Regelfall als „Erreichbarkeit“ auf. Als „weitere Adresse“ könnte man hingegen eine aktuelle Zustelladresse eingeben. Weiters wird - je nach Geschäftsprozess - eine Adresse des Verfahrensgegenstandes erforderlich sein (z.B. Liegenschaft, Standort, Betriebsanlage).

Ad 3.3 (Antrag/Begründung)

Die Begründung sollte zur Verfahrensvereinfachung nach Möglichkeit ebenfalls vorgegebene Optionen enthalten, soweit dies mit dem Gebot der Unparteilichkeit der Amtsführung (siehe zu § 13a AVG) vereinbar ist, jedoch ist immer ein Textfeld für andere, sonstige, ergänzende Angaben bereitzuhalten.

Ad 3.4 (Beilagen)

Über ein Ermitteln von Daten aus internen oder externen Informationssystemen ist der Kunde im Rahmen des § 24 DSG 2000 gesondert zu informieren.

Styleguide Version stg 1.0 Anhang:

Ad 3 (Feldbezeichnung - Muster)

Vulgonamen werden - entgegen dem Ortsbrauch in ländlichen Regionen - in der österreichischen Rechtsordnung für Personen nicht verwendet, daher erscheint auch aus datenschutzrechtlicher Sicht deren Abfrage nicht zulässig. Lediglich § 59 Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 kennt „Haus- (Vulgo-) Namen“ allerdings als nähere Bezeichnung von Liegenschaften und nicht von Personen. Als andere Beispiele könnten aber „Geburtsname“ oder „Deckname“
 (z.B. Künstlername) verwendet werden.

Die Eingabe der vollständigen Telefonnummer in einem Feld erscheint nicht ganz unproblematisch (vgl. die Handhabung von „Kontakten“ unter MS-Outlook), es sollten dem Kunden eher getrennte Felder für Vorwahl(en), Nummer des Anschlusses und Klappe zur Verfügung gestellt werden.


Die Abteilungsleiterin:

Mag. Peter Paul Klein


Dr. Bachofner


Senatsrätin

� Gemäß Lehre nimmt die Verwendung eines Decknamens, insbesondere eines Künstlernamens, eine Zwischenstellung zwischen Namensführung und Namensgebrauch ein. Der Deckname dient nicht zur Bezeichnung der bürgerlichen Person selbst, sondern zur Bezeichnung eines bestimmten Tätigkeitsbereiches. Erst dadurch, daß am Decknamen nach erlangter Verkehrsgeltung ein Immaterialgüterrecht anerkannt wird, wird es möglich, Dritte nach wettbewerbsrechtlichen und urheberrechtlichen Gesichtspunkten vom Gebrauch dieses Namens auszuschließen (Raschauer, Namensrecht, 251).





Nach bürgerlichem Recht ist das Führen eines  Decknamens  im Prinzip zulässig - § 43 ABGB.








